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Text 

§. 14. 

Bei jeder gerichtlichen Todtenbeschau muß während der Untersuchung und mit ihr gleichen Schritt haltend 
mit Sorgfalt, Umsicht und in der gehörigen Form ein umständliches Protokoll geführt werden, welches die Zeit, 
den Ort, den Gegenstand und den Zweck der Untersuchung, die dabei gegenwärtigen Personen und eine 
möglichst genaue Beschreibung aller auf die Ausmittlung des Thatbestandes Einfluß nehmenden Erhebungen zu 
enthalten hat. 


